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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN HOTELAUFNAHMEVERTRAG (AGBH 8.1) 
 

1 GELTUNGSBEREICH 

1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung 
von Hotelzimmern zur Beherbergung sowie alle in diesem Zusammenhang für den 
Kunden erbrachten weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels (Hotelaufnah-
mevertrag). Sie gelten nicht für Pauschalreisen im Sinne des § 651a BGB. Der Begriff 
„Hotelaufnahmevertrag“ umfasst und ersetzt folgende Begriffe: Beherbergungs-, 
Gastaufnahme-, Hotel-, Hotelzimmervertrag. 

1.2 Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie deren Nutzung zu 
anderen als Beherbergungszwecken bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ho-
tels in Textform, wobei das Recht zur Kündigung gemäß § 540 Absatz 1 Satz 2 BGB 
abbedungen wird. 

1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies 
ausdrücklich in Textform vereinbart wurde. 

2 VERTRAGSABSCHLUSS, -PARTNER 

Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Der Vertrag kommt durch die An-
nahme des Antrags des Kunden durch das Hotel zustande. Für den Fall der Buchung 
über die hoteleigene Homepage kommt der Vertrag über Anklicken des Buttons 
„ZAHLUNGSPFLICHTIG BUCHEN“ zustande. 

3 LEISTUNGEN, PREISE, ZAHLUNG, AUFRECHNUNG 

3.1 Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer bereitzuhalten und die 
vereinbarten Leistungen zu erbringen. 

3.2 Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die von ihm in Anspruch 
genommenen weiteren Leistungen vereinbarten bzw. geltenden Preise des Hotels zu 
zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden direkt oder über das Hotel beauftragte Leis-
tungen, die durch Dritte erbracht und vom Hotel verauslagt werden. 

3.3 Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses geltenden Steuern und lokalen Abgaben. Nicht enthalten sind lokale 
Abgaben, die nach dem jeweiligen Kommunalrecht vom Gast selbst geschuldet sind, 
wie zum Beispiel Kurtaxe.  
Bei Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer oder der Neueinführung, Änderung 
oder Abschaffung lokaler Abgaben auf den Leistungsgegenstand nach Vertrags-
schluss werden die Preise entsprechend angepasst. Bei Verträgen mit Verbrauchern 
gilt dieses nur, wenn der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung 
vier Monate überschreitet. 

3.4 Wurde Zahlung auf Rechnung vereinbart, so hat die Zahlung – vorbehaltlich einer 
abweichenden Vereinbarung – binnen zehn Tagen ab Zugang der Rechnung ohne 
Abzug zu erfolgen.  

3.5 Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Kunden eine angemessene Vo-
rauszahlung oder Sicherheitsleistung, zum Beispiel in Form einer Kreditkartengaran-
tie, zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im 
Vertrag in Textform vereinbart werden. Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die 
gesetzlichen Regelungen. 

3.6 In begründeten Fällen, zum Beispiel Zahlungsrückstand des Kunden oder Erweite-
rung des Vertragsumfanges, ist das Hotel berechtigt, auch nach Vertragsschluss bis 
zu Beginn des Aufenthaltes eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne 
vorstehender Ziffer 3.5 oder eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten Vorauszah-
lung oder Sicherheitsleistung bis zur vollen vereinbarten Vergütung zu verlangen. 

3.7 Das Hotel ist ferner berechtigt, zu Beginn und während des Aufenthaltes vom Kunden 
eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender 
Ziffer 3.5 für bestehende und künftige Forderungen aus dem Vertrag zu verlangen, 
soweit eine solche nicht bereits gemäß vorstehender Ziffer 3.5 und/oder Ziffer 3.6 
geleistet wurde. 

3.8 Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber 
einer Forderung des Hotels aufrechnen oder verrechnen. 

3.9 Der Kunde ist damit einverstanden, dass ihm die Rechnung auf elektronischem Weg 
übermittelt werden kann. 

4 RÜCKTRITT/KÜNDIGUNG („STORNIERUNG“) DES KUNDEN /NICHTINANSPRUCHNAHME DER 

LEISTUNGEN DES HOTELS („NO SHOW“) 

4.1 Eine einseitige Lösung des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Vertrag 
ist nur möglich, wenn ein Rücktrittsrecht im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde 
oder ein gesetzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht besteht. 

4.2 Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien Rücktritt 
vom Vertrag vereinbart wurde, kann der Kunde bis dahin vom Vertrag zurücktreten, 
ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen. Das Rück-
trittsrecht des Kunden erlischt, wenn er dieses nicht bis zum vereinbarten Termin ge-
genüber dem Hotel in Textform ausübt. 

4.3 Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits erloschen und besteht auch kein 
gesetzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht, behält das Hotel den Anspruch auf die 
vereinbarte Vergütung trotz Nichtinanspruchnahme der Leistung. Das Hotel hat die 
Einnahmen aus anderweitiger Vermietung der Zimmer sowie die ersparten Aufwen-
dungen anzurechnen. Werden die Zimmer nicht anderweitig vermietet, so kann das 
Hotel den Abzug für ersparte Aufwendungen pauschalieren. Der Kunde ist in diesem 
Fall verpflichtet, 90% des vertraglich vereinbarten Preises für Übernachtung mit oder 
ohne Frühstück sowie für Pauschalarrangements mit Fremdleistungen, 70% für Halb-
pensions- und 60% für Vollpensionsarrangements zu zahlen. Dem Kunden steht der 
Nachweis frei, dass der vorgenannte Anspruch nicht oder nicht in der geforderten 
Höhe entstanden ist. 

5 STORNIERUNGSBEDINGUNGEN  

Stornobedingungen für Arrangements:  
ab 21 Tage vor Anreise: 50% des Reisepreises 
ab 7 Tage vor Anreise: 70% des Reisepreises 
ab 1 Tage vor Anreise: 90 % des Reisepreises 
an Anreisetag oder vorzeitige Abreise: 100% des Reisepreises 
 
Stornobedingungen für Weihnachten und Silvester:  
ab 90 Tage vor Anreise: 30% des Reisepreises 
ab 60 Tage vor Anreise: 70% des Reisepreises 
ab 30 Tage vor Anreise oder vorzeitige Abreise: 100 % des Reisepreises 
 
 

Reine Übernachtungen können bis 18:00 Uhr am Anreisetag storniert werden. Da-
nach werden 100% des Preises fällig. 

6 RÜCKTRITT DES HOTELS 

6.1 Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei 
vom Vertrag zurücktreten kann, ist das Hotel in diesem Zeitraum seinerseits berech-
tigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertrag-
lich gebuchten Zimmern vorliegen und der Kunde auf Rückfrage des Hotels mit an-
gemessener Fristsetzung auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. Dies gilt ent-
sprechend bei Einräumung einer Option, wenn andere Anfragen vorliegen und der 
Kunde auf Rückfrage des Hotels mit angemessener Fristsetzung nicht zur festen Bu-
chung bereit ist. 

6.2 Wird eine gemäß Ziffer 3.5 und/oder Ziffer 3.6 vereinbarte oder verlangte Vorauszah-
lung oder Sicherheitsleistung auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten an-
gemessenen Nachfrist nicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. 

6.3 Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag au-
ßerordentlich zurückzutreten, insbesondere falls 

- höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung 
des Vertrages unmöglich machen; 

- Zimmer oder Räume schuldhaft unter irreführender oder falscher Angabe oder Ver-
schweigen wesentlicher Tatsachen gebucht werden; wesentlich kann dabei die 
Identität des Kunden, die Zahlungsfähigkeit oder der Aufenthaltszweck sein; 

- das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Inanspruchnahme 
der Leistung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen 
des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- 
bzw. Organisationsbereich des Hotels zuzurechnen ist; 

- der Zweck bzw. der Anlass des Aufenthaltes gesetzeswidrig ist; 

- ein Verstoß gegen oben genannte Ziffer 1.2 vorliegt. 

6.4 Der berechtigte Rücktritt des Hotels begründet keinen Anspruch des Kunden auf 
Schadensersatz. Sollte bei einem Rücktritt nach vorstehender Ziffer 5.2 oder 5.3 ein 
Schadensersatzanspruch des Hotels gegen den Kunden bestehen, so kann das Ho-
tel diesen pauschalieren. Die Ziffer 4.3 gilt in diesem Fall entsprechend. 

7 ZIMMERBEREITSTELLUNG, -ÜBERGABE UND -RÜCKGABE 

7.1 Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer, soweit 
dieses nicht ausdrücklich in Textform vereinbart wurde. 

7.2 Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 14:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages 
zur Verfügung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung. 

7.3 Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens um 11:00 Uhr 
geräumt zur Verfügung zu stellen. Danach kann das Hotel aufgrund der verspäteten 
Räumung des Zimmers für dessen vertragsüberschreitende Nutzung bis 18:00 Uhr 
50% des vollen Logispreises (Preis gemäß Preisverzeichnis) in Rechnung stellen, ab 
18:00 Uhr 90%. Vertragliche Ansprüche des Kunden werden hierdurch nicht begrün-
det. Ihm steht es frei nachzuweisen, dass dem Hotel kein oder ein wesentlich niedri-
gerer Anspruch auf Nutzungsentgelt entstanden ist. 

8 HAFTUNG DES HOTELS 

8.1 Das Hotel haftet für von ihm zu vertretende Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. Weiterhin haftet es für sonstige Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beziehungs-
weise auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen 
Pflichten des Hotels beruhen. Vertragstypische Pflichten sind solche Pflichten, die die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Erfül-
lung der Kunde vertraut und vertrauen darf. Einer Pflichtverletzung des Hotels steht 
die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche sind, soweit in dieser Ziffer 7 nicht anderweitig geregelt, 
ausgeschlossen. Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels auf-
treten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des Kunden bemüht 
sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutra-
gen, um die Störung zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. 

8.2 Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel dem Kunden nach den gesetzlichen Best-
immungen. Das Hotel empfiehlt die Nutzung des Hotel- oder Zimmersafes. Sofern 
der Kunde Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten mit einem Wert von mehr als 800 
Euro oder sonstige Sachen mit einem Wert von mehr als 3.500 Euro einzubringen 
wünscht, bedarf dies einer gesonderten Aufbewahrungsvereinbarung mit dem Hotel. 

8.3 Soweit dem Kunden ein Stellplatz in der Hotelgarage oder auf dem Hotelparkplatz, 
auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt wird, kommt dadurch kein Verwahrungs-
vertrag zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf dem Hotelgrund-
stück abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet das Hotel  
nur nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer 7.1, Sätze 1 bis 4. 

8.4 Weckaufträge werden vom Hotel mit größter Sorgfalt ausgeführt.  
Nachrichten für die Kunden werden mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel kann nach vor-
heriger Absprache mit dem Kunden die Annahme, Aufbewahrung und – auf Wunsch 
– gegen Entgelt die Nachsendung von Post und Warensendungen übernehmen. Das 
Hotel haftet hierbei nur nach Maßgabe der vorstehenden Ziffer 7.1, Sätze 1 bis 4. 

9 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

9.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, der Antragsannahme oder dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen sollen in Textform erfolgen. Einseitige Änderungen 
oder Ergänzungen sind unwirksam. 

9.2 Ist der Kunde Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist aus-
schließlicher Gerichtsstand Hohenstein - Ernstthal. Das Hotel kann wahlweise den 
Kunden aber auch am Sitz des Kunden verklagen. Dasselbe gilt jeweils bei Kunden, 
die nicht unter Satz 1 fallen, wenn sie ihren Sitz oder Wohnsitz nicht in einem Mit-
gliedsstaat der EU haben.  

9.3 Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

9.4 Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung weist das Hotel darauf hin, dass die Eu-
ropäische Union eine Online-Plattform zur außergerichtlichen Beilegung von verbrau-
cherrechtlichen Streitigkeiten („OS-Plattform“) eingerichtet hat: http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr/  
Das Hotel nimmt jedoch nicht an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlich-
tungsstellen teil. 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR VERANSTALTUNGEN (AGBV 6.0) 
 

1. GELTUNGSBEREICH 

1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise Überlassung 
von Konferenz-, Bankett- und Veranstaltungsräumen des Hotels zur Durchführung 
von Veranstaltungen wie Banketten, Seminaren, Tagungen, Ausstellungen und Prä-
sentationen etc. sowie alle in diesem Zusammenhang für den Kunden erbrachten 
weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels. 

1.2 Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Räume, Flächen oder Vitrinen 
sowie die Einladung zu Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder ähnlichen Veran-
staltungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Hotels in Textform, wobei das 
Recht zur Kündigung gemäß § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB abbedungen wird. 

1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies 
ausdrücklich in Textform vereinbart wurde. 

2. VERTRAGSABSCHLUSS, -PARTNER, HAFTUNG 

2.1 Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Der Vertrag kommt durch die An-
nahme des Antrags des Kunden durch das Hotel zustande. Dem Hotel steht es frei, 
die Buchung der Veranstaltung in Textform zu bestätigen. 

2.2 Das Hotel haftet für von ihm zu vertretende Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. Weiterhin haftet es für sonstige Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels beziehungs-
weise auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen 
Pflichten des Hotels beruhen. Vertragstypische Pflichten sind solche Pflichten, die 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren 
Erfüllung der Kunde vertraut und vertrauen darf. Einer Pflichtverletzung des Hotels 
steht die eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Weiterge-
hende Schadensersatzansprüche, soweit in Ziffer 9 nicht anderweitig geregelt, sind 
ausgeschlossen. Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels auf-
treten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des Kunden bemüht 
sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutra-
gen, um die Störung zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. Im 
Übrigen ist der Kunde verpflichtet, das Hotel rechtzeitig auf die Möglichkeit der Ent-
stehung eines außergewöhnlich hohen Schadens hinzuweisen. 

3. LEISTUNGEN, PREISE, ZAHLUNG, AUFRECHNUNG 

3.1 Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden bestellten und vom Hotel zugesagten Leis-
tungen zu erbringen. 

3.2 Der Kunde ist verpflichtet, die für diese und weitere in Anspruch genommenen Leis-
tungen vereinbarten bzw. geltenden Preise des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für 
vom Kunden direkt oder über das Hotel beauftragte Leistungen, die durch Dritte er-
bracht und vom Hotel verauslagt werden. Insbesondere gilt dies auch für Forderun-
gen von Urheberrechtsverwertungsgesellschaften. 

3.3 Ist ein Mindestumsatz vereinbart worden und wird dieser nicht erreicht, kann das 
Hotel 60% des Differenzbetrages als entgangenen Gewinn verlangen, sofern nicht 
der Kunde einen niedrigeren oder das Hotel einen höheren Schaden nachweist. 

3.4 Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses geltenden Steuern.  
Bei Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer nach Vertragsschluss werden die 
Preise entsprechend angepasst. Bei Verträgen mit Verbrauchern gilt dieses nur, 
wenn der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung vier Monate 
überschreitet. 

3.5 Wurde Zahlung auf Rechnung vereinbart, so hat die Zahlung – vorbehaltlich einer 
abweichenden Vereinbarung – binnen zehn Tagen ab Zugang der Rechnung ohne 
Abzug zu erfolgen. 

3.6 Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss vom Kunden eine angemessene Vo-
rauszahlung oder Sicherheitsleistung, zum Beispiel in Form einer Kreditkartengaran-
tie, zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im 
Vertrag in Textform vereinbart werden. Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten die 
gesetzlichen Regelungen. 

3.7 In begründeten Fällen, zum Beispiel Zahlungsrückstand des Kunden oder Erweite-
rung des Vertragsumfanges, ist das Hotel berechtigt, auch nach Vertragsschluss bis 
zu Beginn der Veranstaltung eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne 
vorstehender Ziffer 3.6 oder eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten Vorauszah-
lung oder Sicherheitsleistung bis zur vollen vereinbarten Vergütung zu verlangen. 

3.8 Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber 
einer Forderung des Hotels aufrechnen oder verrechnen. 

3.9 Der Kunde ist damit einverstanden, dass ihm die Rechnung auf elektronischem Weg 
übermittelt werden kann. 

4. RÜCKTRITT DES KUNDEN (ABBESTELLUNG, STORNIERUNG) 

4.1 Eine kostenfreie einseitige Lösung des Kunden von dem mit dem Hotel geschlosse-
nen Vertrag ist nur möglich, wenn ein Recht zum kostenfreien Rücktritt im Vertrag 
ausdrücklich vereinbart wurde oder ein gesetzliches Recht zur kostenfreien Lösung 
besteht. 

4.2 Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien Rücktritt 
vom Vertrag vereinbart wurde, kann der Kunde bis dahin vom Vertrag zurücktreten, 
ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche des Hotels auszulösen. Das Rück-
trittsrecht des Kunden erlischt, wenn er dieses nicht bis zum vereinbarten Termin 
gegenüber dem Hotel in Textform ausübt. 

4.3 Ist ein Rücktrittsrecht gemäß 4.1 nicht vereinbart oder bereits erloschen und besteht 
auch kein gesetzliches Recht zur kostenfreien Lösung vom Vertrag, behält das Hotel 
den Anspruch auf die vereinbarte Vergütung gemäß den Ziffern 3.3, 4.4, 4.5 und 4.6 
trotz Nichtinanspruchnahme der Leistung. Das Hotel hat die Einnahmen aus ander-
weitiger Vermietung sowie die ersparten Aufwendungen anzurechnen. Die jeweils 
ersparten Aufwendungen können dabei pauschaliert werden, bei einzeln ausgewie-
senen Mietpreisen in Höhe von 10%, im Übrigen gemäß den Ziffern 3.3, 4.4, 4.5 und 
4.6. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass der Anspruch nicht oder nicht in der 
geforderten Höhe entstanden ist. Dem Hotel steht der Nachweis frei, dass ein höhe-
rer Anspruch entstanden ist. 

4.4 Tritt der Kunde erst ab dem 60. Tag vor dem Veranstaltungstermin zurück, ist das 
Hotel berechtigt, zuzüglich zum vereinbarten Mietpreis (abzüglich eventueller Ein-
nahmen oder ersparter Aufwendungen gemäß 4.3 Satz 2) sowie den verauslagten 
Leistungen gemäß Ziffer 3.2 Satz 2 und/oder einem vereinbarten Mindestumsatz ge-
mäß Ziffer 3.3, 35% des entgangenen Verzehrumsatzes in Rechnung zu stellen, ab 
dem 30. Tag 60% und ab dem 10. Tag 85% des Verzehrumsatzes. Bei mehrtägigen 
Veranstaltungen ist für die Berechnung der Frist der erste Veranstaltungstag maß-
geblich. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass der Anspruch nicht oder nicht in 
der geforderten Höhe entstanden ist. Dem Hotel steht der Nachweis frei, dass ein 
höherer Anspruch entstanden ist.  

4.5 Die Berechnung des Verzehrumsatzes erfolgt nach der Formel: Vereinbarter Menü-
preis zuzüglich Getränke x Teilnehmerzahl. War für das Menü noch kein Preis ver-
einbart, wird das preiswerteste 3-Gang-Menü des jeweils gültigen Veranstaltungsan-
gebotes zugrunde gelegt. Getränke werden mit einem Drittel des Menüpreises be-
rechnet. 

4.6 Wurde eine Tagungspauschale je Teilnehmer vereinbart, so ist das Hotel berechtigt, 
bei einem Rücktritt ab dem 28. Tag vor dem Veranstaltungstermin 60%, bei einem 
Rücktritt ab dem 14. Tag 80% und ab dem 2. Tag 100% der Tagungspauschale x 
vereinbarter Teilnehmerzahl in Rechnung zu stellen. Bei mehrtägigen Veranstaltun-
gen ist für die Berechnung der Frist der erste Veranstaltungstag maßgeblich. Dem 
Kunden steht der Nachweis frei, dass der Anspruch nicht oder nicht in der geforder-
ten Höhe entstanden ist. Dem Hotel steht der Nachweis frei, dass ein höherer An-
spruch entstanden ist. 

5. RÜCKTRITT DES HOTELS 

5.1 Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei 
vom Vertrag zurücktreten kann, ist das Hotel in diesem Zeitraum seinerseits berech-
tigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertrag-
lich gebuchten Veranstaltungsräumen vorliegen und der Kunde auf Rückfrage des 
Hotels mit angemessener Fristsetzung auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. 
Dies gilt entsprechend bei Einräumung einer Option, wenn andere Anfragen vorlie-
gen und der Kunde auf Rückfrage des Hotels mit angemessener Fristsetzung nicht 
zur festen Buchung bereit ist. 

5.2 Wird eine gemäß Ziffer 3.6 und/oder Ziffer 3.7 vereinbarte oder verlangte Voraus-
zahlung oder Sicherheitsleistung auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten 
angemessenen Nachfrist nicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. 

5.3 Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag 
außerordentlich zurückzutreten, insbesondere falls 
- Höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfül-

lung des Vertrages unmöglich machen; 
- Veranstaltungen oder Räume schuldhaft unter irreführender oder falscher Angabe 

oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen gebucht werden; wesentlich kann da-
bei die Identität des Kunden, die Zahlungsfähigkeit oder der Aufenthaltszweck 
sein; 

- das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung den 
reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in 
der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organi-
sationsbereich des Hotels zuzurechnen ist; 

- der Zweck bzw. der Anlass der Veranstaltung gesetzeswidrig ist; 
- ein Verstoß gegen Ziffer 1.2 vorliegt. 

5.4 Der berechtigte Rücktritt des Hotels begründet keinen Anspruch des Kunden auf 
Schadensersatz. Sollte bei einem Rücktritt nach vorstehender Ziffer 5.2 oder 5.3 ein 
Schadensersatzanspruch des Hotels gegen den Kunden bestehen, so kann das Ho-
tel diesen pauschalieren. Die Ziffern 4.3 bis 4.6 gelten in diesem Fall entsprechend. 

6. ÄNDERUNGEN DER TEILNEHMERZAHL UND DER VERANSTALTUNGSZEIT 

6.1 Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- oder Schlusszeiten der Veranstaltung 
und stimmt das Hotel diesen Abweichungen zu, so kann das Hotel die zusätzliche 
Leistungsbereitschaft angemessen in Rechnung stellen, es sei denn, das Hotel trifft 
ein Verschulden. 

6.2 Die voraussichtliche Teilnehmerzahl und die exakte Veranstaltungsdauer (Beginn 
und Ende) sind bei Bestellung von Veranstaltungen mitzuteilen und vom Hotel rück 
zu bestätigen. Die genaue Teilnehmerzahl muss bis 5 Werktage vor der Veranstal-
tung bekannt gegeben werden (=Garantiezahl), das Hotel ist jedoch berechtigt bei 
Reduzierung von mehr als 10% der voraussichtlichen Teilnehmerzahl die Preise neu 
zu berechnen sowie bestätigte Räumlichkeiten zu ändern. Die Garantiezahl muss an 
das Hotel kommuniziert werden und bedarf der Rückbestätigung. Diese Zahl gilt als 
garantierte Mindestteilnehmerzahl und wird dem Vertragspartner in Rechnung ge-
stellt. Sollten darüber hinaus mehr Personen teilnehmen, so wird nach tatsächlich 
anwesender Personenanzahl verrechnet 

7. STORNIERUNGSBEDINGUNGEN HOCHZEITEN 

Das Hotel Burgkeller Meißen macht Schadenersatz geltend: 
bis 6 Monate vor Veranstaltungsbeginn  10 % 
ab 6 Monate vor Veranstaltungsbeginn  30 % 
ab 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn  40 % 
ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn  70 % 
 

8. MITBRINGEN VON SPEISEN UND GETRÄNKEN 

Der Kunde darf Speisen und Getränke zu Veranstaltungen grundsätzlich nicht mit-
bringen. Ausnahmen bedürfen einer Vereinbarung in Textform mit dem Hotel. In die-
sen Fällen wird ein angemessener Beitrag zur Deckung der Gemeinkosten berech-
net. 

9. TECHNISCHE EINRICHTUNGEN, ANSCHLÜSSE UND SONSTIGE AUSSTATTUNGEN 

9.1 Soweit das Hotel für den Kunden auf dessen Veranlassung technische Einrichtun-
gen, Anschlüsse und/oder sonstige Ausstattungen von Dritten beschafft, handelt es 
im Namen, in Vollmacht und auf Rechnung des Kunden.  
Der Kunde haftet für die pflegliche Behandlung und die ordnungsgemäße Rückgabe. 
Er stellt das Hotel von allen Ansprüchen Dritter aus deren Überlassung frei. 

9.2 Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen des Kunden unter Nutzung des 
Stromnetzes des Hotels bedarf dessen Zustimmung. Durch die Verwendung dieser 
Geräte auftretende Störungen oder Beschädigungen an den technischen Anlagen 
des Hotels gehen zu Lasten des Kunden, soweit das Hotel diese nicht zu vertreten 
hat. Die durch die Verwendung entstehenden Stromkosten darf das Hotel pauschal 
erfassen und berechnen. 

9.3 Der Kunde ist mit Zustimmung des Hotels berechtigt, eigene Telefon-, Telefax- und 
Datenübertragungseinrichtungen zu benutzen. Dafür kann das Hotel eine Anschluss-
gebühr verlangen. 

9.4 Für die Veranstaltung notwendige behördliche Erlaubnisse hat sich der Kunde recht-
zeitig auf eigene Kosten zu verschaffen. Ihm obliegt die Einhaltung öffentlich-rechtli-
cher Auflagen und sonstiger Vorschriften. 

9.5 Der Kunde hat die im Rahmen urheberrechtlich relevanter Vorgänge (z.B. Musikdar-
bietung, Filmvorführung, Streamingdienste) erforderlichen Formalitäten und Abrech-
nungen eigenverantwortlich mit den zuständigen Institutionen (z.B. GEMA) abzuwi-
ckeln. 

9.6 Störungen an vom Hotel zur Verfügung gestellten technischen oder sonstigen Ein-
richtungen werden nach Möglichkeit umgehend beseitigt. Zahlungen können nicht 
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zurückbehalten oder gemindert werden, soweit das Hotel diese Störungen nicht zu 
vertreten hat. 

10. VERLUST ODER BESCHÄDIGUNG MITGEBRACHTER SACHEN 

10.1 Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände befinden 
sich auf Gefahr des Kunden in den Veranstaltungsräumen bzw. im Hotel. Das Hotel 
übernimmt für Verlust, Untergang oder Beschädigung keine Haftung, auch nicht für 
Vermögensschäden, außer bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Hotels. Hier-
von ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit. Zudem sind alle Fälle, in denen die Verwahrung aufgrund der Um-
stände des Einzelfalls eine vertragstypische Pflicht darstellt, von dieser Haftungsfrei-
zeichnung ausgeschlossen. 

10.2 Mitgebrachtes Dekorationsmaterial und sonstige von dem Kunden eingebrachte Ge-
genstände und deren Verwendung haben brandschutztechnischen Anforderungen 
und behördlichen Vorschriften zu entsprechen. Das Hotel ist berechtigt, dafür einen 
behördlichen Nachweis zu verlangen. Erfolgt ein solcher Nachweis nicht, so ist das 
Hotel berechtigt, bereits eingebrachtes Material auf Kosten des Kunden zu entfernen. 
Wegen möglicher Beschädigungen sind die Aufstellung und Anbringung von Gegen-
ständen vorher mit dem Hotel abzustimmen. 

10.3 Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände sind nach Ende der Veran-
staltung unverzüglich zu entfernen. Unterlässt der Kunde dies, darf das Hotel die 
Entfernung und Lagerung zu Lasten des Kunden vornehmen. Verbleiben die Gegen-
stände im Veranstaltungsraum, kann das Hotel für die Dauer des Vorenthaltens des 
Raumes eine angemessene Nutzungsentschädigung berechnen. 

11. HAFTUNG DES KUNDEN FÜR SCHÄDEN 

11.1 Sofern der Kunde Unternehmer ist, haftet er für alle Schäden an Gebäude oder In-
ventar, die durch Veranstaltungsteilnehmer bzw. -besucher, Mitarbeiter, sonstige 
Dritte aus seinem Bereich oder ihn selbst verursacht werden.

 
11.2 Das Hotel kann vom Kunden die Stellung einer angemessenen Sicherheitsleistung, 

zum Beispiel in Form einer Kreditkartengarantie, verlangen. 

12. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

12.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, der Antragsannahme oder dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen sollen in Textform erfolgen. Einseitige Änderun-
gen oder Ergänzungen sind unwirksam. 

12.2 Ist der Kunde Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts, ist aus-
schließlicher Gerichtsstand Hohenstein-Ernstthal. Das Hotel kann wahlweise den 
Kunden aber auch am Sitz des Kunden verklagen. Dasselbe gilt jeweils bei Kunden, 
die nicht unter Satz 1 fallen, wenn sie ihren Sitz oder Wohnsitz nicht in einem Mit-
gliedsstaat der EU haben.   

12.3 Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
12.4 Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung weist das Hotel darauf hin, dass die 

Europäische Union eine Online-Plattform zur außergerichtlichen Beilegung von ver-
braucherrechtlichen Streitigkeiten („OS-Plattform“) eingerichtet hat: http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr/ 
Das Hotel nimmt jedoch nicht an Streitbeilegungsverfahren vor Verbraucherschlich-
tungsstellen teil. 
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Teilnahmebedingungen für Online-Gewinnspiele auf 

Facebook & Instagram 
  

  

1. Geltungsbereich 

 

Diese Teilnahmebedingungen gelten für alle Gewinnspiele, 
die durch das Hotel Burgkeller Meißen & Spa, Domplatz 11, 
01662 Meißen durchgeführt werden. Jeder Teilnehmer er-
kennt mit der Teilnahme diese Teilnahmebedingungen an. 

 

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook 
oder Instagram. Es wird in keiner Weise von Facebook oder 
Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert und be-
gründet keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Facebook 
oder Instagram. Sämtliche Informationen im Rahmen dieses 
Gewinnspiels werden ausschließlich vom Veranstalter be-
reitgestellt. 

  

2. Teilnahme 

 

2.1 Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person in eige-
nem Namen mit einem Mindestalter von 18 Jahren.  

 

2.2 Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Minderjährige, 
die jünger als 18 Jahre sind und Geschäftsunfähige. 

 

2.3 Der Veranstalter behält sich vor, Personen von der Teil-
nahme auszuschließen, die gegen diese Teilnahmebedin-
gungen verstoßen oder sich durch unzulässige Beeinflus-
sung oder Manipulation des Gewinnspiels einen Vorteil ge-
genüber anderen Teilnehmern verschaffen oder verschaf-
fen wollen. Der Veranstalter kann Teilnehmer in diesen Fäl-
len auch nachträglich vom Gewinnspiel ausschließen, Ge-
winne aberkennen und diese zurückfordern. 

 

2.4 Die Teilnahme ist nur innerhalb der in der Gewinnspiel-
beschreibung genannten Frist möglich. Jeder Teilnehmer 
darf nur einmal an einem identischen Gewinnspiel teilneh-
men. 

 

2.5 Von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen 
sind Mitarbeiter des Gewinnspielveranstalters, sowie Mitar-
beiter der an diesem Gewinnspiel beteiligten Unternehmen.  

  

3. Durchführung des Gewinnspiels 

 

3.1 Voraussetzungen für die Teilnahmen am Gewinnspiel 
sind das Folgen des Instagram-Kanals des Veranstalters. 
Sollte eine weitere Voraussetzung für die Teilnahme am Ge-
winnspiel erforderlich sein, so ist dies direkt bei der Mit-
machmöglichkeit am Gewinnspiel mitgeteilt. Das Gewinn-
spiel wird in dem genannten Zeitraum durchgeführt. Es wer-
den alle Teilnehmer am Gewinnspiel berücksichtigt, die bis 
zum jeweiligen Zeitpunkt der Auslosung die unter Ziffer 2 
und 3 genannten Voraussetzungen erfüllen. Unmittelbar 
nach Ablauf der Teilnahmefrist wird der Gewinner unter den 
Teilnehmern nach dem Zufallsprinzip ausgelost. 

 

3.1.1 Durchführung des Gewinnspiels: 2 Freunde in dem 
Kommentarbereich markieren – Beitrag in der Story repos-
ten – Beitrag „Gefällt mir“ drücken 

 

3.2 Eine Änderung oder Barauszahlung des Preises ist aus-
geschlossen. Der Gewinn ist nicht übertragbar.  

 

4. Gewinnabwicklung 

 

4.1 Der Gewinner wird per Nachricht kontaktiert und muss 
sich innerhalb von 48 Stunden zurückmelden, ob er den Ge-
winn annimmt. Falls der Veranstalter innerhalb dieser Frist 
keine entsprechende Nachricht erhält, verfällt die Möglich-
keit der Annahme des Gewinns und der Veranstalter behält 
sich vor, einen anderen Teilnehmer zu ermitteln und ent-
sprechend zu benachrichtigen. 

4.2 Sollten die angegebenen Kontaktmöglichkeiten des Teil-
nehmers fehlerhaft sein ist der Veranstalter nicht verpflich-
tet, die richtigen Daten zu ermitteln. Die Nachteile, die sich 
aus der Angabe fehlerhafter Kontaktdaten ergeben, gehen 
zu Lasten des Teilnehmers. 

  

5. Mängelhaftung 

Für Schäden, die dem Gewinner aufgrund von Sach- 
und/oder Rechtsmängeln entstehen, haftet der Veranstalter 
nur bei Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Übri-
gen ist eine Haftung wegen Sach- und/oder Rechtsmängeln 
ausgeschlossen. 

  

6. Vorzeitige Beendigung, Anpassung oder Änderung des Gewinn-
spiels 

Der Veranstalter ist berechtigt, das Gewinnspiel jederzeit 
ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen vor-
zeitig zu beenden, anzupassen oder abzuändern, wenn 
eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels 
ohne entsprechende Maßnahmen aus technischen oder 
rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. 

  

7. Anwendbares Recht 

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern 
gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte 
Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des 
Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat, entzogen wird. 

  

8. Datenschutz 

Verantwortlich für Datenverarbeitungen im Zusammenhang 
mit dem Gewinnspiel ist: 

GHC Burgkeller GmbH 

Domplatz 11 

01662 Meißen 

 

Der benannte Verantwortliche ist für die Datenverarbeitun-
gen 
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auf der Instagram-Fanseite, auf der das Gewinnspiel veran-
staltet wird, zusammen mit Instagram (Plattformbetreiber ist 
die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand 
Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) gemeinsam verantwortlich 
i.S.d. Art. 26 DSGVO. 

 

8.1. Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rah-
men des Gewinnspiels 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur ord-
nungsgemäßen Durchführung und Abwicklung des Gewinn-
spiels und insbesondere zur Versendung des Gewinns. 

 

Zur Durchführung des Gewinnspiels werden der Profilname, 
und, sofern vorhanden, Vor- und Nachname des jeweiligen 
Teilnehmers erhoben und gespeichert. Zur Versendung des 
Gewinns erheben wir von dem Gewinner/den Gewinnern 
zusätzlich den Namen und Vornamen sowie die Anschrift 
und geben diese Daten an ein von uns beauftragtes Ver-
sandunternehmen weiter. Eine darüberhinausgehende Wei-
tergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. 

 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen Ihrer personen-
bezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Durchfüh-
rung vorvertraglicher Maßnahmen und Erfüllung eines Ver-
trages). 

 

Sofern wir den Vor- und Zunamen des Gewinners/der Ge-
winner separat auf unserem Profil bzw. unserer Fanseite 
veröffentlichen oder extern, etwa in unserem Online-Shop, 
bekannt geben, erfolgt dies nur bei Vorliegen einer vorher 
eingeholten, ausdrücklichen Einwilligung des Gewin-
ners/der Gewinner gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

 

8.2. Speicherdauer 

Nach Beendigung des Gewinnspiels werden Ihre im Rah-
men des Gewinnspiels verarbeiteten personenbezogenen 
Daten spätestens drei Monate nach dem Ende des Gewinn-
spiels gelöscht, sofern keine wirksame Einwilligung zur Wei-
terverarbeitung (etwa bezüglich des Newsletter-Versandes) 
vorliegt und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse 
an der Weiterspeicherung fortbesteht. 

 

8.3. Ihre Betroffenenrechte 

Das geltende Datenschutzrecht räumt Ihnen die nachste-
hend aufgeführten Betroffenenrechte ein: 

- Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: 

Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre 
von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Ver-
arbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von 
Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wur-
den oder werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kri-
terien für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen 
eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, Be-
schwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Da-
ten, wenn diese nicht durch uns bei Ihnen erhoben wurden, 
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informatio-

nen über die involvierte Logik und die Sie betreffende Trag-
weite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen 
Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche 
Garantien gemäß Art. 46 DSGVO bei Weiterleitung Ihrer 
Daten in Drittländer bestehen; 

 

- Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: 

Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie be-
treffender unrichtiger Daten und/oder Vervollständigung Ih-
rer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten; 

 

- Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: 

Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezoge-
nen Daten bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 17 
Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch 
insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Aus-
übung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Infor-
mation, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
erforderlich ist; 

 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 
DSGVO: 

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, solange die 
von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, 
wenn Sie eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger 
Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen die Ein-
schränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn 
Sie Ihre Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-
digung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem wir 
diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen 
oder wenn Sie Widerspruch aus Gründen Ihrer besonderen 
Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob 
unsere berechtigten Gründe überwiegen; 

 

- Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Ein-
schränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortli-
chen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfän-
gern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung 
der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, 
es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit ei-
nem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht 
das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 

 

- Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: 

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die 
Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängi-
gen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlan-
gen, soweit dies technisch machbar ist; 

 

- Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 
Abs. 3 DSGVO: 

Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die 
Verarbeitung von Daten jederzeit mit Wirkung für die Zu-
kunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die 
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betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere 
Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur einwilli-
gungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbei-
tung nicht berührt; 

 

- Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 
verstößt, haben Sie - unbeschadet eines anderweitigen ver-
waltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs - das 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbe-
sondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres 
Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Versto-
ßes. 
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Datenschutzbestimmungen zum Meldeschein 

Im Meldescheinformular verarbeiten wir Daten auf folgenden gesetzlichen 
Grundlagen: 

Abschnitt „Privatanschrift“: Datenverarbeitung aufgrund § 30 
BMG mit Speicherdauer ein Jahr. 

Abschnitt „Privatanschrift“ / „Rechnungsadresse“: Datenverar-
beitung aufgrund Art. 6 (1) b), c) DSGVO mit Speicherdauer für 
10 Jahre nach § 147 AO und § 257 HGB. 

Abschnitt „Datenschutzrechtliche Einwilligung zu freiwilligen An-
gaben“: Datenverarbeitung aufgrund Art. 6 (1) a) DSGVO mit 
Speicherdauer bis zum Widerruf der Einwilligung. 

Ihnen stehen folgende Rechte gemäß Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) zu: 

Recht auf Auskunft: Sie können gemäß Artikel 15 DSGVO eine 
Bestätigung darüber verlangen, ob Sie betreffende Daten verar-
beitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Aus-
kunft über die verarbeiteten Informationen.* 

Recht auf Widerruf der Einwilligung: Sofern die Verarbeitung Ih-
rer personenbezogenen Daten aufgrund einer Einwilligung er-
folgt, haben Sie gemäß Artikel 7 DSGVO das Recht, diese Ein-
willigung jederzeit zu widerrufen.* 

Recht auf Widerspruch: Sofern die Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zur Wahrung der berechtigten Interessen un-
seres Unternehmens erforderlich ist, können Sie gemäß Artikel 
21 DSGVO jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung einle-
gen.* 

Recht auf Löschung: Sofern Sie Ihre Einwilligung widerrufen ha-
ben, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten eingelegt haben (und keine vorrangigen berechtig-
ten Gründe für die Verarbeitung vorliegen), Ihre personenbezo-
genen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr not-
wendig sind, eine entsprechende rechtliche Verpflichtung be-
steht oder Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verar-
beitet wurden, haben Sie das Recht, gemäß Artikel 17 DSGVO 
die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.* 

Recht auf Berichtigung: Sofern Ihre personenbezogenen Daten 
unrichtig verarbeitet wurden, haben Sie gemäß Artikel 16 
DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung dieser Daten 
zu verlangen.* 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Unter den Voraus-
setzungen des Artikels 18 DSGVO haben Sie das Recht, die Ein-
schränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu verlangen.* 

Recht auf Datenübertragbarkeit: Ihnen steht gemäß Artikel 20 
DSGVO das Recht zu, von Ihnen bereitgestellte personenbezo-
gene Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenles-
baren Format zu erhalten.* 

Beschwerderecht: Ihnen steht gemäß Artikel 77 DSGVO ein Be-
schwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.* 

 
* Um Ihre Rechte aus der Datenschutz-Grundverordnung geltend zu ma-
chen, können Sie uns wie folgt kontaktieren: Romantik Hotel Burgkeller,  

Domplatz 11, 01662 Meißen, 03521 41400, 

info@hotel-burgkeller-meissen.de 

 

 

 

 

 

 

 

Data protection regulations for the registration form 

In the registration form we process data on the following legal basis: 

Section "Home address": Data processing according to § 30 
BMG with a storage period of one year. 

Section "Home address" / "Billing address": Data processing pur-
suant to Art. 6 (1) b), c) GDPR with storage period for 10 years 
in accordance with § 147 AO and § 257 HGB. 

Section "Voluntary declaration of consent": Data processing on 
the basis of Art. 6 (1) a) GDPR with a storage period until revo-
cation of consent. 

You have the following rights according to the General Data Protection 
Regulation (GDPR): 

Right of access: According to Article 15 GDPR you have the right 
to know whether we are processing your personal data, and to a 
copy of that data.* 

Right to withdraw your consent: Where we process your personal 
data based on your consent you have according to Article 7 
GDPR the right to withdraw that consent at any time without rea-
son. You can opt-out by using the unsubscribe/opt-out in any 
marketing we send to you.* 

Right of objection: If the processing of your personal data is nec-
essary to protect the legitimate interests of our company, you can 
object to the processing at any time in accordance with Article 21 
GDPR.* 

Right to erasure: According to Article 17 GDPR this right, often 
referred to as the right to be forgotten, allows you to ask us to 
erase personal data where there is no valid reason for us to keep 
it.* 

Right to rectification: According to Article 16 GDPR you have the 
right to have any incorrect personal data corrected or completed 
if it is incomplete.* 

Right to restrict processing: According to Article 18 GDPR you 
have the right to ask us to restrict processing of your personal 
data.* 

Right to data portability: Under Article 20 GDPR, you have the 
right to move, to copy or to transfer your personal data. You will 
receive your personal data provided in a structured, common and 
machine-readable format.* 

Right to lodge a complaint with a supervisory authority: You have 
a right of appeal to the competent supervisory authority under 
Article 77 GDPR.* 

* In order to exercise your rights mentioned above, you can contact us at 
any time:  Romantik Hotel Burgkeller, Domplatz 11, 01662 Meißen, 

03521 41400,  info@hotel-burgkeller-meissen.de 

 

 


